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I. Planungsbericht 

 
 

1. Anlass und Zweck der Planung 

 
 
Der am 17.08.1990 in Kraft getretene Bebauungsplan „Bonlanden Teil III“ sieht für die Art der 
baulichen Nutzung Gewerbegebietsflächen (Anlage 1). Vorrangiges Ziel des Bebauungsplans war 
es, in den 90´ziger Jahre weitere Ansiedlungsmöglichkeiten für Gewerbebetriebe im Bereich des 
bereits bestehenden Gebietes Bonlanden zu schaffen. Insbesondere sollte durch den Teil III das 
produzierende Gewerbe unterstützt werden. Dementsprechend sind Einzelhandelsbetriebe die der 
Versorgung der Wohnbevölkerung mit Artikeln des täglichen und periodischen Bedarfs dienen 
nicht zulässig.  
 
Im Jahr 2004 wurde bereits eine Änderung der textlichen Festsetzungen für die Bebauungspläne 
Bonlanden Teil I und Teil II durchgeführt. Insbesondere wurden die Rechtsgrundlagen zum 
Bebauungsplan umgestellt und Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung getroffen. Auch 
wurden Vergnügungsstätten ausgeschlossen.  
 
Aktuell liegt der Baurechtsbehörde nun ein Antrag auf Baugenehmigung zur Nutzungsänderung im 
Bereich der Hans-Böckler-Straße 34, Flurstück 913/4, in eine Spielhalle vor. Eine 
Vergnügungsstätte im Gewerbegebiet Bonlanden steht in vollständigem Widerspruch zu den 
städtebaulichen Zielen des bestehenden Bebauungsplanes und dem Planungswillen der 
Gemeinde. Um dem Antrag mit planungsrechtlichen Mitteln entgegen treten zu können, ist eine 
Änderung der zulässigen Nutzung auf der Basis der aktuellen BauNVO nötig.  

 
Des Weiteren kennzeichnet das Märkte- und Zentrenkonzept die Fläche des Geltungsbereichs als 
Zone III, Fläche für Industrie und Gewerbe. Wie bereits in der Beschlussvorlage zum Märkte- und 
Zentrenkonzept dargelegt wurde, soll zur Umsetzung des Konzepts, die Inhalte schrittweise in die 
betroffenen Bebauungspläne eingearbeitet werden. 

 
Ziel des Änderungsverfahrens ist es daher, die gewerblichen Flächen ihrem eigentlichen Zweck, 
insbesondere dem produzierenden Gewerbe vorzuhalten und gebietsfremde Nutzungen 
auszuschließen, sowie das beschlossene Märkte- und Zentrenkonzept umzusetzen. 
 

2. Lage und Geltungsbereich 

 
Das Plangebiet liegt im Bereich des bestehenden Gewerbegebietes Bonlanden, nördlich der L 384. 
Der Teil III stellt den westlichsten Teil des Gebietes an der Ferdinand-Lassalle-Straße und Hans-
Böckler-Straße dar. Im Norden und Westen grenzen landwirtschaftlich genutzte Grundstücke an 
den Geltungsbereich.  
Die Deckblattänderung betrifft den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Bonlanden 
Teil III“. 
 
 

3. Planerische Rahmenbedingungen 

 
3.1.  Bestehendes Planungsrecht 

Der am 17.08.1990 in Kraft getretene Bebauungsplan „Bonlanden Teil III“ weist ein 
Gewerbegebiet (GE) nach § 8 BauNVO aus. Vergnügungsstätten waren bisher zulässig und 
Einzelhandelsbetriebe die der Versorgung von Wohnbevölkerung mit Artikeln des täglichen und 
periodischen Bedarfs zu dienen bestimmt sind, waren nicht zulässig. 

 
Der Flächennutzungsplan stellt für den Bereich der Deckblattänderung eine gewerbliche Baufläche 
dar. 

 
3.2. Märkte- und Zentrenkonzept 

Der Gemeinderat hat im Oktober 2007 das Märkte und Zentrenkonzept für die Stadt Reutlingen be-
schlossen. Das Konzept formuliert folgende Kernziele: 
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- Stärkung Reutlingens insgesamt als traditioneller Einkaufsstandort in der Region und als Teil des 
Oberzentrums Reutlingen-Tübingen. 
- Bedarfsgerechte Sicherung von Gewerbeflächen für Produktion und Dienstleistung und damit 
Stärkung Reutlingens als Produktionsstandort. 
 
Das Märkte- und Zentrenkonzept kennzeichnet die Fläche des Geltungsbereichs als Zone 3, 
Fläche für Industrie und Gewerbe. In der Zone 3, sollen die Flächen für die gewerbliche Nutzung im 
Bereich der Produktion und Dienstleistung vorgehalten werden. Einzelhandelsbetriebe jeglicher Art 
sind unzulässig. 
 

3.3.  Denkmalschutz 
Denkmalschutzrechtliche Festsetzungen bestehen im Planungsgebiet nicht. 

 
 

4. Planungskonzeption 

 
4.1. Städtebauliches Konzept 

Die vorhandene städtebauliche Struktur des Bebauungsplans wird beibehalten. Geändert wird 
lediglich die zulässige Art der baulichen Nutzung.  
 

4.2. Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
Rechtsgrundlagen 
Für den Bebauungsplan werden die Rechtsgrundlagen umgestellt. Insbesondere im Hinblick auf 
die zwischenzeitlich überarbeitete Baunutzungsverordnung 1990, soll der planerische Wille 
unterstützt werden, das Gewerbegebiet vorwiegend dem produzierenden und verarbeitenden 
Gewerbe vorzuhalten.  
Die Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche, Bauweise und Baumasse bleiben 
bestehen. Durch die Umstellung der Rechtsgrundlagen, insbesondere auf die BauNVO 1990, wird 
zukünftig ein Nachweis nach § 19 (4)  BauNVO erforderlich. Da aber bereits eine bestehende 
Festsetzung zur Grundstücksbegrünung einen Prozentsatz von mindestens 25 % vorsieht, wird 
keine Reduzierung zum Maß der baulichen Nutzung getroffen. 
 
Vergnügungsstätten 
Vergnügungsstätten sowie weitere Nutzungsarten mit sexuellem Charakter werden im gesamten 
Geltungsbereich der Deckblattänderung ausgeschlossen. Damit wird einem Verdrängungsprozess 
von Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben durch minderwertige Nutzungen entgegengewirkt. 
Darüber hinaus gilt es, einem Attraktivitätsverlust durch aufdringliche Werbeanlagen und –darstel-
lungen von Nutzungsarten mit sexuellem Charakter, wie sie auch für Erotikshops üblich sind, vor-
zubeugen.  

 
Einzelhandel 
Ziel des Bebauungsplans ist es, das beschlossene Märkte- und Zentrenkonzept umzusetzen und 
bei konkurrierenden Nutzungsansprüchen von Einzelhandel und produzierendem Gewerbe, 
letzterem Vorrang einzuräumen, um die traditionell hohe Bedeutung Reutlingens als Standort für 
Gewerbe und Produktion weiterhin zu stützen und zu stärken. Auch zur Klarstellung der bisherigen 
Festsetzung sind zukünftig Einzelhandelsbetriebe jeglicher Art nicht zulässig. Wegen des 
Bestandsschutzes wird festgesetzt, dass eine vorhandene genehmigte Einzelhandelsnutzung, die 
nach der neuen Regelung unzulässig wäre, auf den Bestandsgrundstücken erneuert werden darf. 
 
Sonstige Nutzungen  
Von den Gewerbebetrieben aller Art i. S. des § 8 (2) Nr. 1 BauNVO werden „Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes" sowie nach Nr. 4 „Anlagen für sportliche Zwecke" ausgeschlossen. 
Die in § 8 (3) BauNVO aufgeführten Ausnahmen sind nicht Bestandteil des Bebauungsplans und 
daher nicht zulässig. Der Ausschluss dieser Nutzungen ist ebenfalls dadurch begründet, die 
Gewerbegebietsflächen dem produzierenden und verarbeitenden Gewerbe vorzuhalten. 
 

4.3. Erschließung (Verkehr, Parkierung, Ver- und Entsorgung) 
Die vorhandene Erschließung wird gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan nicht geändert. 
 

4.4.  Immissionen 
Die geltenden Regelungen werden gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan nicht geändert. 

 
4.5. Sonstige Festsetzungen (Nebenanlagen, Leitungsrechte, Hochwasserschutz, etc.) 

Die sonstigen Festsetzungen werden gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan nicht 
geändert. 
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5. Örtliche Bauvorschriften 

 
Die örtlichen Bauvorschriften werden gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan nicht 
geändert. 
 
 

6. Planverwirklichung 

 
6.1. Flächenbilanz 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 18,9 ha. 
 
6.2. Planverwirklichung 

Die Grundzüge der Planung werden von den geplanten Änderungen nicht berührt. Es besteht keine 
Pflicht, eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, da durch die Änderung des 
Bebauungsplanes keine Vorhaben zulässig werden, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
Anlage 1 des UVP-Gesetzes bedürfen. Eine Beeinträchtigung von Schutzgütern ist nicht zu 
erwarten.  
 
Das Bebauungsplanverfahren wird daher im vereinfachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch 
durchgeführt. Im vereinfachten Verfahren wird von der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und 
der Umweltprüfung sowie dem Umweltbericht nach § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen. 
 
Um städtebaulich nachteilige Entwicklungen zu vermeiden und die Sicherung der Planung zu 
gewährleisten, ist der Beschluss einer Veränderungssperre gemäß §§ 14 ff BauGB für den Bereich 
des Flurstücks 913/4 erforderlich.  

 
 
 
 
Dvorak   


